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S T E U E R

Die aktuelle Lage am Immobilienmarkt, bei 
der man an sehr vielen Standorten Wohn-
immobilien zu sehr guten Preisen veräußern 
kann, veranlasst viele Eigentümer darüber 
nachzudenken, sich von einer Zweitwoh-
nung, die z.B. im Rahmen einer doppelten 
Haushaltsführung oder als Ferienimmobilie 
genutzt wurde, zu trennen.
Bei einem Verkauf einer solchen Zweitwoh-
nung innerhalb von zehn Jahren war bis -
her nicht abschließend geklärt, ob es sich 
hier bei um ein steuerpfl ichtiges privates 
Ver äußerungsgeschäft gemäß § 23 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 EStG handelt. Für die Berech -
nung dieser Zehn-Jahres-Frist maßgeblich 
ist der Zeitraum zwischen dem Abschluss 
des jeweiligen Notarvertrages für den Kauf 
bzw. den Verkauf der Immobilie und nicht, 
wie sonst im Steuerrecht üblich, der Über-
gang von Besitz, Nutzen und Lasten.
Von der Besteuerung als privates Veräu -
ßerungsgeschäft sind Grundstücke ausge-
nommen, die im Zeitraum zwischen An-
schaffung oder Fertigstellung ausschließlich 
zu eigenen Wohnzwecken oder im Jahr der 
Veräußerung und in den beiden vorange-
gangenen Jahren zu eigenen Wohnzwecken 
genutzt wurden. Der Bundesfi nanzhof hat 
mit Urteil vom 26.6.2017 (Az. IX R 37/16) 
nun entschieden, dass eine Nutzung zu eige-
nen Wohnzwecken auch bei einer Zweit- 
oder Ferienwohnung vorliegen kann. Denn 
ein Gebäude wird auch dann zu eigenen 
Wohnzwecken genutzt, wenn es der Steuer-
pfl ichtige nur zeitweilig bewohnt, es ihm 
aber in der übrigen Zeit durchgängig als 
Wohnung zur Verfügung steht.
Ist deren Nutzung auf Dauer angelegt, 
kommt es nicht darauf an, ob der Steuer-
pfl ichtige noch eine oder mehrere weitere 
Wohnungen hat und wie oft er sich darin 
aufhält.

Voraussetzung ist allerdings, dass die Zweit- 
oder Ferienwohnung im vorgenannten Zeit-
raum nicht vermietet wurde. In dem Mo -
ment, in dem mit einer solchen Immobilie 
Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung 
erzielt werden, beginnt der Zehn-Jahres- 
Zeitraum von Neuem. Dieser kann durch 
eine ausschließliche Eigennutzung im Jahr 
der Veräußerung und in den beiden vor -
he rigen Jahren aber wieder abgekürzt wer -
den. Dabei setzt eine Nutzung zu eigenen 
Wohnzwecken weder eine Nutzung als 
Hauptwohnung voraus noch muss sich 
dort der Mittelpunkt der persönlichen und 
familiären Lebensverhältnisse befi nden. 
Vielmehr setzt das Tatbestandsmerkmal 
„Nutzung zu eigenen Wohnzwecken“, so 
der Bundesfi nanzhof, lediglich voraus, dass 
eine Immobilie zum Bewohnen geeignet ist 
und vom Steuerpfl ichtigen auch bewohnt 
wird. Der Steuerpfl ichtige muss das Ge -
bäude zumindest auch selbst nutzen.
Unschädlich ist, wenn er es nicht dauerhaft 
bewohnt. Ein Steuerpfl ichtiger kann des -
halb auch mehrere Wohnungen gleichzeitig 
zu eigenen Wohnzwecken nutzen.
Wie zuvor beschrieben, reicht es dabei aus, 
dass eine Eigennutzung im Jahr der Ver-
äußerung und in den beiden vorangegan-
genen Jahren stattgefunden hat. Und auch 
hierzu hält das oben genannte Urteil eine 
interessante Klarstellung bereit.
Es kommt dabei nämlich nur darauf an, 
dass das mittlere Kalenderjahr vollständig 
umfasst ist. Im Jahr der Veräußerung und 
in dem zweiten Jahr davor muss die 
Eigennutzung nicht während des gesam -
ten Kalenderjahres vorliegen, sodass rech-
nerisch eine zusammenhängende Nutzung 
von einem Jahr und zwei Tagen ausreicht.
Der BFH folgt mit dieser Entscheidung den 
geltenden Grundsätzen des Einkommen-

steuergesetzes, wonach das private Wohnen 
dem nicht steuerbaren Bereich zuzuordnen 
ist. Hiervon sind auch die privaten Wohn-
kosten umfasst, die bereits über die Steuer-
freistellung des Existenzminimums durch 
den Grundfreibetrag abgegolten ist. Ent-
sprechend ist auch die Veräußerung einer 
eigengenutzten Immobilie im Rahmen der 
vorgenannten Fristen steuerfrei.
Außerdem wird durch das Urteil klargestellt, 
dass, sofern ein Steuerpfl ichtiger eine ihm 
zunächst nicht gehörende Wohnung unent-
geltlich zu eigenen Wohnzwecken nutzt und 
ihm diese anschließend durch Schenkung 
oder Erbfall übertragen wird, die Zeit der 
unentgeltlichen Eigennutzung angerechnet 
wird, obwohl er in dieser Zeit selbst noch 
gar nicht Eigentümer der Immobilie war.
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Macht Pulverstrahlen zum reinsten Vergnügen.
Das neue, universelle KaVo PROPHYflex 4.

Erleben Sie strahlende Freude in ihrer schönsten Form: Das neue Pulverstrahlgerät 

KaVo PROPHYflex 4 ist das Universalgenie für supra- und subgingivale Anwendungen.

Die perfekte Ergonomie mit zwei unterschiedlich langen Griffhülsen, die drei im 

Handumdrehen einstellbaren Reinigungsstufen und der fokussierte Pulverstrahl, 

mit dem störender Pulvernebel vermieden wird, sind auch bei längeren 

Behandlungen ein Grund zum Strahlen – für Sie und Ihre Patienten.

Patientenvorbereitung | Scaling | Pulverstrahlen | Polieren | Diagnose

KaVo Dental GmbH | Bismarckring 39 | 88400 Biberach | Deutschland 

KerrHawe SA | Via Strecce 4 | 6934 Bioggio | Switzerland

Erfahren Sie mehr auf www.kavo.com/de/PROPHYflex4

Welcome to 

the World of Smile.
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